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Teil IV 
 
 
Beschlussempfehlungen zu der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2, § 4a Abs.3 S. 1 BauGB (Frist bis zum 13.05.2019) eingegangenen Stellungnah-
men und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wölfersheim und Gießen im Mai 2019 
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Stellungnahmen seitens der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
(§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
BUND KV Wetterau, Dr. Werner Neumann, Stammheimer Straße 8b, 63674 Altenstadt 
und Doris Jensch, NABU KV Wetterau e.V. (11.05.2019) 
BÜNDNIS 90 Die Grünen, Fraktion in der Gemeindevertretung Wölfersheim Dr. Franz 
Grolig, Michael Rückl (12.05.2019) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (08.05.2019) 
Evangelische Kirche Hessen und Nassau (09.05.2019) 
Gemeindevorstand Echzell (02.05.2019) 
Hessen Mobil, Straßen- u. Verkehrsmanagement Gelnhausen (13.05.2019) 
IHK Gießen-Friedberg (10.05.2019) 
Kreisausschuss Wetteraukreis, FD 4.1 Kreisentwicklung (08.05.2019) 
Oberhessengas Netz GmbH (29.04.2019) 
Ortslandwirt Berstadt, Herr Andreas Storck, Friedhofsweg 2, 61200 Wölfersheim, Orts-
bauernverband Berstadt (OBV), Herr Sven Dieffenbach und Herr Lutz Kreß (Vorsitzender 
des OBV), Beundestraße 29, 61200 Wölfersheim (10.05.2019) 
Jagdgenossenschaft Berstadt, Herr Bernd Jäger, Berstadt, Waschgasse 26, 61200 Wöl-
fersheim (10.05.2019) 
Dränverband Wölfersheim, Herr Bernd Jäger, Berstadt Waschgasse 26, 61200 Wölfers-
heim (10.05.2019) 
OVAG Netz GmbH, Planung und Projektierung (07.05.2019) 
PLEdoc GmbH (09.04.2019) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (16.05.2019) 
Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt Main (11.05.2019) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (30.05.2019) 
 
 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
Amt für Bodenmanagement Büdingen (12.04.2019) 
Avacon Netz GmbH (16.04.2019) 
Deutsche Bahn AG (06.05.2019) 
Gemeindevorstand Rockenberg (02.05.2019) 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (11.04.2019) 
Magistrat der Stadt Bad Nauheim (07.05.2019) 
Magistrat der Stadt Hungen (30.01.2019) 
Magistrat der Stadt Reichelsheim (10.04.2019) 
Regierungspräsidium Darmstadt Kampfmittelräumdienst (13.05.2019) 
Rhein-Main Verkehrsverbund (17.04.2019) 
Unitymedia (08.05.2019) 
 

 
 
Keine Stellungnahmen sind eingegangen: 
Botanische Vereinigung 
Bundesamt für Infrastruktur 
Hessen Forst, Forstamt Nidda  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie Echzell 
Hessen Forst  
hessenArchäologie 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie  
Landrat Wetteraukreis Straßenverkehrsbehörde 
Magistrat der Stadt Friedberg 
Magistrat der Stadt Münzenberg 
Magistrat der Stadt Nidda 
Naturschutzbund Deutschland 
OVAG, Geschäftsbereich Wasser 
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, Wasserwerk Inheiden 
Regionaler Verkehrsdienst Wetterau 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde Wölfersheim 
Uniper Kraftwerke GmbH 
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Verkehrsgesellschaft Oberhessen 
Wanderverband 
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV)  
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oberhessengas Netz GmbH (29.04.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslandwirt von Berstadt, Herr Andreas Storck, Friedhofsweg 2, 61200 Wölfersheim 
(10.05.2019) 
Ortsbauernverband Berstadt (OBV), Herr Sven Dieffenbach und Herr Kurt Kreß, Beun-
destraße 29, 61200 Wölfersheim (10.05.2019) 
Jagdgenossenschaft Berstadt, Herr Jürgen Hofmann, Friedhofsweg 1, 61200 Wölfersheim 
(10.05.2019) 
Dränverband Wölfersheim, Herr Bernd Jäger, Waschgasse 26, 61200 Wölfersheim 
(10.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu. 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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2. 
 
 
3.  
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der angesprochene Zaun ist im angesprochenen Projektplan nur nachrichtlich dargestellt 
und kann im Bereich des unterirdischen Regenrückhaltebeckens 3 m zurückgenommen 
werden. In diesem Bereich wäre auch die Anlage von Blühstreifen möglich. Die Anregung 
wird bei der weiterführenden Planung berücksichtigt, betrifft jedoch nicht die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Keim-, Wuchs- und Reifezeit der Ackerfrüchte ist Schattenwurf tags nur auf das Plan-
Grundstück zu erwarten; nur in den Abendstunden fällt der Schattenwurf geringfügig auf die 
nördlichen Ackergrundstücke. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die geplante Schmutzwasserleitung im Wirtschaftsweg wird im unterirdischen Rohrvortrieb 
verlegt, nicht durch Spülbohrungen. Es entstehen keinerlei Setzungen. Insofern bedarf es 
auch keiner Neuasphaltierung in diesem Bereich. Vertrag mit 4 m breiter Asphaltschicht (s. 
Ziffer 6) vereinbart. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Entsprechend des in Verhandlung befindlichen städtebaulichen Vertrags § 2 Abs. 4 ist eine 
4 m breite Asphaltschicht vereinbart.  
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Interessensvertreter der Landwirtschaft werden - nach wie vor - in die weiteren Planun-
gen einbezogen. 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Wie die Ausführungen zu 2-6 verdeutlichen werden die vorgenannten Punkte angemessen 
und in Abstimmung mit den Landwirten berücksichtigt.  
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVAG Netz GmbH, Planung und Projektierung (07.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Auf der Ebene der Abbuchung von Ökopunkten vom Ökopunktekonto der Gemeinde ist die 
dahinter stehende Maßnahme nicht mehr zu prüfen, die sie von der UNB anerkannt ist. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Vorgaben werden beachtet. Pflanzmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
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3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Abstimmung mit der ovag Netz GmbH bzgl. der Kreis- und Bundesstraße und der 
Fernwasserleitung hat stattgefunden, bspw. am 13.07.2018 oder am 19.03.2019. Themen 
waren unter anderem Anschlussmöglichkeiten und die Brauchwasserversorgung.  
Eine Fernwasserleitung ist betroffen. Seitens der OVAG wurde der Anschluss entlang der 
Kreisstraße verlaufenden Leitung DN 250 präferiert.  
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Abstimmung mit der ovag Netz GmbH bzgl. der Kreis- und Bundesstraße und der 
Fernwasserleitung hat stattgefunden, bspw. am 13.07.2018 oder am 19.03.2019. Themen 
waren unter anderem Anschlussmöglichkeiten und die Brauchwasserversorgung.  
Eine Fernwasserleitung ist betroffen. Seitens der OVAG wurde der Anschluss entlang der 
Kreisstraße verlaufenden Leitung DN 250 präferiert. 
 
Die Details werden unmittelbar mit dem Versorgungsunternehmen bei der weiterführenden 
Planung geklärt. 
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PLEdoc GmbH (09.04.2019) 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlage 1 der PLEdoc GmbH 
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Anlage 2 der PLEdoc GmbH 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt a.M. e.V.  
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird nicht geteilt. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bereits im Jahr 2017 wurde ein Abweichungsverfahren von den regionalplanerischen 
Zielen des RPS/RegFNP 2010 durchgeführt. Am 22.09.2017 wurde es mit Maßgaben von 
der Regionalversammlung Südhessen beschlossen (Zielabweichungsbescheid vom 
26.10.2017). Entsprechend dieser Maßgaben wurde parallel zum Bebauungsplanverfahren 
die 2. Änderung des RPS/RegFNP für die Gemeinde Wölfersheim durchgeführt. Die Fläche 
für den Logistikpark wird von „Vorranggebiet für die Landwirtschaft" und „Grünfläche - 
Sportanlage" in „Gewerbliche Baufläche, Planung" geändert (ca. 30 ha). Die öffentliche 
Auslegung gern. § 3 (2)/§ 4 (2) BauGB fand vom 20.11.2018 bis 20.12.2018 statt. Der Be-
schluss der Verbandskammer wurde am 10.04.2019 gefasst. Die Regionalversammlung 
Südhessen wird in ihrer Sitzung am 14.06.2019 über die Änderung beraten. Nach Be-
schlussfassung ist der Bebauungsplan aus dem RPS/RegFNP entwickelt. 
 
Zu 3. und 4: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Betont sei, dass erhebliche Teile (23 %) des Plangebiets Verfüllungen des früheren Braun-
kohleabbaus betreffen, die pedologisch eindeutig geringwertiger sind als rezente Para-
braunerden oder Tschernoseme, weshalb eine für die Wetterau letztlich durchschnittliche 
spezifische Eingriffserheblichkeit gegeben ist. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Was die angesprochene Nutzung des Römerhofs anbetrifft, so hat die Nutzung Bestands-
schutz. Abweichendes ist behördlicherseits nicht festgestellt worden. Bauleitplanung ist 
keine Momentaufnahme. Tatsächlich wird auf dem Römerhof gewohnt, er eignet sich auch 
als Aussiedlerhof zum Wohnen und hat deshalb einen Schutzanspruch nach TA-Lärm, der 
in die Abwägung einzustellen war. Gleiches gilt für den Geflügelzuchtbetrieb. Zudem muss 
sich der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. Dies tut er nur mit der 
hier vorgenommenen Abgrenzung der Vorhabenfläche. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird nicht geteilt. 
vgl. die Ausführungen zu Ziffer 5. Angemerkt sei zudem, dass das Regierungspräsidium 
Darmstadt in seiner Stellungnahme vom 14.05.2019 keinen Verstoß gegen die im Zielab-
weichungsverfahren formulierten Maßgaben gesehen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.:Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
vgl. Ausführungen zu Ziffer 2. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Einige der hauptbetroffenen Betriebe haben mit dem Bewirtschaftungsjahr 2017/18 bereits 
im Vorfeld Ersatzland zur Verfügung gestellt bekommen. Zwei Betriebe jeweils zwei ha: dies 
entspricht bei dem einem Betrieb einem Ersatz von knapp einem Drittel des zukünftigen 
Flächenverlustes, bei dem anderen hauptbetroffenen landwirtschaftlichen Betrieb von knapp 
über einem Drittel des zukünftigen Flächenverlustes. 
Ein weiterer hauptbetroffener landwirtschaftlicher Betrieb hat ca. 1 ha seit dem Bewirtschaf-
tungsjahr 2017/18 zur Verfügung gestellt bekommen. Dies entspricht einem Ersatz von über 
der Hälfte des zukünftigen Flächenverlustes. 
Durch weitere Maßnahmen der Gemeinde wie z.B. dem Ausbau der Drainagen im Bereich 
des Bruchgewanns wurden strukturverbessernde Maßnahmen für die Landwirtschaft durch-
geführt. 
Sowohl das Umlegungsverfahren als auch das Einwerben von Ersatzflächen für die be-
troffenen landwirtschaftlichen Betriebe ist noch nicht abgeschlossen. Es werden noch Flä-
chen für den erwähnten Flächenpool durch die Gemeinde erworben. Daher ist man zuver-
sichtlich, dass allen Betroffenen ausreichend Ersatzland zur Verfügung gestellt werden 
kann, um eine Existenzgefährdung zu vermeiden. Eine abschließende Aussage kann aber 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden, ob alle Flächenansprüche befriedigt 
werden können und ob Ersatz in Form von Entschädigungszahlungen zu leisten sein wird. 
Mit den vorgesehenen Verfahrensabläufen sollen gerichtliche Auseinandersetzungen ver-
mieden werden.Zu konkreten Betroffenen können hier aus datenschutzrechtlichen Gründen 
keine Angaben gemacht werden. 
 
Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Vor Beginn der Tiefbauarbeiten wird für das landwirtschaftliche Wegenetz eine Beweissi-
cherung durchgeführt. Entstandene Schäden werden durch den Verursacher beseitigt. 
Hinsichtlich der Sicherstellung der vorhandenen Qualität des Drainagesystems gibt es zwi-
schen dem bauleitenden Ingenieur, dem Drainageverband und dem Bodengutachter ver-
bindliche Absprachen bzw. Regelungen in der Tiefbauausschreibung. 
Hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines sinnvollen landwirtschaftlichen Wegenetzes befin-
det die Gemeinde in Abstimmung mit dem örtlichen landwirtschaftlichen Berufsstand. 
 
Die großkronigen Bäume sollen im Rahmen eines abgestuften Aufbaus nur in den hinteren 
Reihen angepflanzt werden. Diese sind zur Eingrünung des Gebäudes notwendig und wer-
den aufgrund ihres zurück gesetzten Standorts die landwirtschaftlichen Flächen nicht nega-
tiv beeinflussen. 
Grundsätzlich sind die Einfriedungen am inneren Rand der Eingrünungsflächen vorgese-
hen. Nur dort, wo es aus haftungsrechtlichen oder anderen Gründen nicht möglich ist, den 
Zaun nach innen zu versetzen, wird dieser auf die äußere Grundstücksgrenze gesetzt (un-
ter Beachtung des Schwengelrechts). Die bisherigen Wegebreiten bleiben bestehen. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinsichtlich der zeitlichen Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Wege wurde bereits 
eine Veranstaltung mit allen Anliegern der zukünftigen Kanaltrasse durchgeführt. Zum einen 
wurde ein Umwegeplan vorgestellt, der allen zur Übermittlung per Mail angeboten wurde; 
zum anderen wurde angeboten, den sich ständig aktualisierenden Zeitplan über die Inan-
spruchnahmen der landwirtschaftlichen Wege allen Interessierten per Mail durch den baulei-
tenden Ingenieur nach erfolgter Aktualisierung jeweils erneut zukommen zu lassen. 
 
 
 
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auch die Vertreter der Landwirtschaft haben darum gebeten, dass der vom Plangrundstück 
zu verbringende Boden aufgrund seiner Bodenqualität auf andere Grundstücke insb. in der 
Gemeinde Wölfersheim ausgebracht wird. Die Verbringung des Bodens ist ein genehmi-
gungspflichtiger Prozess und wird gutachterlich begleitet. Die zuständige Behörde wird in 
die Planung einbezogen. 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Die Ausführungen zum angeblichen Verstoß gegen das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 
BauGB liegen neben der Sache. Sie verkennen, dass mit Bescheid des RP Darmstadt vom 
26.10.2017 die Zielabweichung von den nebenstehend beschriebenen Zielen des Regional-
plans Südhessen/RegFNP zugelassen, später mit Sofortvollzug ausgestattet und schließlich 
mit der 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/RegFNP 2010 gemäß Beschluss der 
Verbandskammer des Regionalverbands FrankfurtRheinMain vom 10.04.2019 umgesetzt 
wurde. Damit liegt kein Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB vor. Der Bebauungsplan entwi-
ckelt sich vielmehr aus dem RegFNP. Die Genehmigung liegt voraussichtlich im Sommer 
2019 vor. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionalverband Frankfurt RheinMain (30.04.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regierungspräsidium Darmstadt (16.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis, die Erwägungen zur Abgrenzung der Vorhabenfläche sei nach-
vollziehbar, wird zur Kenntnis genommen. 
Weitere Abstimmungen mit dem Umweltbeirat und der Einsatz von Instrumenten der Umle-
gung zur Minimierung der Betroffenheit der Landwirte werden zwar durchgeführt, betreffen 
aber nicht mehr die Ebene der Bauleitplanung. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Abteilung Landwirtschaft/Feldflur spricht sich nachdrücklich gegen die Inanspruchnah-
me der Flächen aus, ist jedoch wie alle anderen Abteilungen des Regierungspräsidium 
Darmstadt an die Zielabweichungsentscheidung gebunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der im Bebauungsplan vorgesehene Ausgleich ist fachlich fundiert hergeleitet und über-
steigt das rechtliche Erfordernis in keiner Weise. Umfang und Inhalt des Ausgleichs oblie-
gen den gutachterlich tätigen Ökologen in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbe-
hörde, nicht der Abteilung Landwirtschaft / Feldflur. Die Einlassung wird im Übrigen in keiner 
Weise begründet. Es sei darauf hingewiesen, dass besagte „Dreifelderwirtschaft“ eine 
landwirtschaftliche Nutzung darstellt. Diese beschränkt sich qua definitionem nicht auf die 
Intensivproduktion. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen der ONB werden begrüßt.  
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 5.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen. 
Es wird aufgenommen, dass der Sichtschutzwall bepflanzt wird, wodurch sich die wirksame 
Pufferhöhe deutlich erhöht. Die Festsetzung eines 3 m hohen Walles ist wegen der damit 
verbundenen deutlichen Vergrößerung des Querschnittes pauschal nicht möglich. 
Die Details zu Anlage und Bepflanzung werden im zu verhandelnden städtebaulichen Ver-
trag geregelt. 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Stellungnahme vom 24.01.2019 wird darauf hingewiesen, dass die Bauleitplanung 
keine ggf. erforderlichen eigenen wasserrechtlichen Zulassungen ersetzt und die Kommune 
in eigener Verantwortung sicherzustellen hat, dass die Versorgungssicherheit der öffentli-
chen Wasserversorgung sowie eine ausreichende Löschwasserversorgung dauerhaft für die 
künftige Bebauung im Rahmen der wasserrechtlichen Zulassungen bereitgestellt werden 
kann. Zudem wird auf die Lage innerhalb von Heilquellenschutzgebietes und das Erforder-
nis bei Bauausführung und Betrieb des Logistikstandortes die Ge- und Verbote der Heilquel-
len- Schutzgebietsverordnungen zu beachten hingewiesen.  
Angemerkt sei, dass die entsprechende Überwachung der Vorgaben bzw. Erteilung der 
erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen in der Zuständigkeit der Unteren Wasser-
behörde liegt. Eine Abstimmung mit der UWB ist bereits erfolgt. 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 9.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bebauungsplan und Umweltbericht setzen sich hinreichend mit dem vorsorgenden Boden-
schutz auseinander, der im Rahmen des vom BauGB geforderten Maß Berücksichtigung 
findet. So werden die Auswirkungen auf den Boden ausführlich beschrieben und hinsichtlich 
der Umweltfolgen diskutiert. Darüber hinausgehend, wurde bereits im Aufstellungsverfahren 
eine Boden-Baubegleitung etabliert, die das Vorhaben weiter begleiten wird. Die Eingriffe 
lassen sich in Abwägung mit anderen wichtigen Belangen aber letztlich nicht vermeiden. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Den Aussagen ist zu widersprechen. Es gibt keine gültige Norm, die dem Planungsträger 
Vorgaben macht zum Umfang der Auseinandersetzung mit dem vorsorgenden Boden-
schutz, zum Monitoring oder eine wie auch immer geartete Kompensation für das Schutzgut 
Boden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Abteilung Immissionsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt hat in der Stellung-
nahme vom 24.01.2019 ausgeführt, dass aufgrund der vorgelegten Unterlagen, einschließ-
lich der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan des Planungsbüros für Lärm-
schutz Altenberge vom November 2018, Proj. Nr. 70390/18 keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen. 
 
 
Zu 12.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
Zu 13.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
 
 
 


